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Andreas Walter

Kein lohnwirksames Beurteilungs-
system fiir die Solothurner

Volksschullehrerschaft

Erstaunliches ereignete sich im Kanton Solothurn. Die politischen Ins-
tanzen hatten den Mut, ihren Entscheid einer lohnwirksamen Leistungs-
beurteilung von Lehrkriften der Volksschule und des Kindergartens
zuriickzunehmen und den Weg frei zu machen fiir Modelle der Qualitiits-
sicherung, die zwar auch eine Komponente der individuellen Leistungs-
beurteilung beinhalten, jedoch ohne Lohnwirksamkeit. Andreas Walter
schildert die Umstinde, wie es dazu kam.

Bereits Ende der 80er Jahre forderten politische Kreise ein einheitliches
Besoldungssystem fiir die kantonale Verwaltung und Lehrerschaft mit
einer lohnwirksamen Leistungsbeurteilung. Fiir die Verwaltung und die
kantonalen Schulen konnte 1996 ein Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
beurteilungssystem eingefiihrt werden. Durch das Fehlen von Fiihrungs-
strukturen an Volksschulen und Kindergirten sowie mangels gesetz-
licher Verpflichtung der Gemeinden einen Leistungslohnanteil auszu-
richten, scheiterte dieses Vorhaben. Der Regierungsrat des Kantons
Solothurn beschloss in der Folge die Qualitdtssicherung und den An-
spruch auf eine Leistungslohnkomponente von einander zu trennen und
beschritt einen neuen Weg.

Aufbau eines einheitlichen Besoldungssystems
1987 forderte eine Motion im Kantonsrat ein einheitliches Lohnkonzept
fir das Staatspersonal mit einer Leistungslohnkomponente. Zwei Jahre
spater konnte das Projekt einer strukturellen Besoldungsrevision in An-
griff genommen werden. Zunichst wurde eine analytische Arbeitsplatz-
bewertung durchgefiihrt und das neue Lohnsystem entwickelt. Durch
die dramatische Verschlechterung der Finanzlage des Kantons wurden
einschneidende Korrekturen notig. 1995 genehmigte der Kantonsrat die
Einfiihrung des neuen, einheitlichen Besoldungssystems, welches auf
Beginn 1996 eingefiihrt werden konnte. Parallel zur Besoldungsrevision
wurde ein Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeurteilungssystem (MAB)
aufgebaut, basierend auf den Kriterien Arbeitsleistung, Arbeitsver-
halten und soziales Verhalten. 1992 wurden die ersten Ausbildungskurse
angeboten und 1995, ausgehend vom bereits ausgearbeiteten MAB,
ein fiinfstufiges Leistungsbonussystem aufgebaut. Dieses reicht von
ungeniigend (kein Lohnanstieg), geniigend (Grundanforderungen der
Stelle erreicht, Lohnanstieg ohne Leistungsbonus), gut, sehr gut bis
ausgezeichnet.
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1995 genehmigte der
Kantonsrat die Ein-
fithrung des neuen
Besoldungssystems.



Leistungsbeurteilung mit Leistungsbonus

Das Staatspersonal kam im Juni 1996 erstmals in den Genuss eines Leis-
tungsbonus von durchschnittlich 2,5% d.h. zwischen 0 und 5 % des Brut-
tolohns. Fiir die Besoldung der Lehrkrifte der Mittel-, Berufs- und
Fachhochschulen gelten die gleichen gesetzlichen Grundlagen wie fiir
das Staatspersonal und besteht der gleiche Anspruch auf Leistungsbeur-
teilung und Leistungsentlohnung. Die hierarchische Struktur dieser
Schulen liess eine Adaption an das MAB des Staatspersonals zu. Jede
Schule wurde eingeladen, ein fiir ihre Bediirfnisse entsprechendes
System aufzubauen und umzusetzen. Inzwischen haben neun der kanto-
nalen Schulen ein solches lohnwirksames MAB versuchsweise einge-
fiihrt.

Und die Volksschule?

Der Regierungsrat
erdffnete die Moglich-
keit, eigene lohnwirk-
same Mitarbeiter-
beurteilungssysteme
zu entwickeln.

Die Lehrkrifte an den Volksschulen und Kindergérten sind anders als
die Lehrkrifte an kantonalen Schulen kommunale Angestellte, welche
nach dem Lohnsystem der kantonalen Verwaltung besoldet werden.
Administrativ sind sie den Gemeinden bzw. den oOrtlichen Schulbehor-
den unterstellt, fachlich hingegen dem Kanton. Fiir eine Mitarbeiterin-
nen- und Mitarbeiterbeurteilung, welche die Leistung als Ganzes beur-
teilt, sind somit grundsitzlich die Gemeinden als Arbeitgeber zustdndig.
Von Seiten des Kantons miisste hingegen die fachliche Beurteilung er-
folgen. Die Beurteilung der Lehrerinnen und Lehrer durch die Gemein-
den wurde als problematisch beurteilt.

Der Regierungsrat erdffnete 1997 den Schulgemeinden die Moglichkeit,
im Sinne eines Versuchs und in Anlehnung an das System beim Personal
der kantonalen Verwaltung eigene lohnwirksame Mitarbeiterbeurtei-
lungssysteme zu entwickeln und zu erproben. Als Folge davon wurden
Moglichkeiten und Grenzen lohnwirksamer Beurteilungssysteme und
ihre Alternativen fiir die Volksschule und den Kindergarten auf breiter
Ebene diskutiert. Wie eine Umfrage des Lehrerinnen- und Lehrerver-
bands Solothurn zeigte, wurde die Qualitdtssicherung zu einem ernsten
Anliegen der Lehrerschaft. Ebenso schuf der LCH umfangreiche
Grundlagen fiir die Qualitdtssicherung an den Schulen, allerdings ohne
Auszahlung eines Leistungsbonus. Kritik ging auch von den Schulbehér-
den aus, welche auf die Schwierigkeit einer Beurteilung mit Leistungs-
bonus hinwiesen.

Zulassung von lohnwirksamen und nicht-lohnwirksamen

Beurteilungssystemen

Volksschulen und Kindergarten weisen objektiv unterschiedliche Lei-
tungsstrukturen auf in Bezug zu den Kantonalen Schulen und zum
Staatspersonal. Deshalb beschloss der Regierungsrat, die Rahmenbe-
dingungen fiir die Volksschule und den Kindergarten in dem Sinne zu
erweitern, dass neu neben Beurteilungssystemen mit Leistungsbonus
nun auch nicht-lohnwirksame Beurteilungssysteme erprobt werden
durften. Mit dieser Massnahme sollten die Vor- bzw. Nachteile der Aus-
zahlung eines Leistungsbonus fiir Lehrkrifte in Erfahrung gebracht
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werden. Die gesammelten Erkenntnisse sollten dann die Grundlage fiir
die definitive Form der Beurteilung der Lehrkrifte erbringen.

Der Kanton stellte die Finanzierung fiir die Erarbeitung und Evaluation
beider Systeme sicher und den Staatsanteil des Leistungsbonus gemiss
Verteilungsschliissel der Gemeinden (im Durchschnitt 46 %).

Projekteingaben

Die Schulgemeinden waren nun aufgerufen, lohnwirksame bzw. nicht-
lohnwirksame Mitarbeiterbeurteilungssysteme auszuarbeiten und beim
Kanton einzureichen. Als Beurteilungskriterien wurden festgelegt:
Unterricht und Erziehung, Gestaltung des Schullebens; Zusammenarbeit
mit den Eltern, Behorden und Spezialdiensten; Schulentwicklung; Fortbil-
dung; Ubernahme von besonderen Aufgaben. Ein eingereichtes Projekt
musste mindestens 5 zu beurteillende Lehrkriafte umfassen; durfte aber
auch Schulhaus tibergreifend sein. Die Erarbeitung der Konzepte musste
in Zusammenarbeit von Schulkommission und Lehrerschaft erfolgen und
durch ein qualifiziertes Mehr der betroffenen Lehrerschaft von % getra-
gen werden. Der Gemeinderat musste bei den lohnwirksamen Mitar-
beiterbeurteilungssystemen dem Projekt sowie den finanziellen Konse-
quenzen — verursacht durch den Leistungsbonus —zustimmen.

Wihrend vier nicht-lohnwirksame MAB eingereicht wurden, konnte
bloss ein lohnwirksames Konzept registriert werden. Dieses Konzept
wurde jedoch vom zustandigen Gemeinderat mangels gesetzlicher Ver-
pflichtung abgelehnt. Somit war das erste lohnwirksame MAB politisch
gescheitert. In der Folge reichte das betroffene Kollegium mit der Un-
terstiitzung des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes beim Verwaltungs-
gericht eine Lohngleichheitsklage gegen den Staat Solothurn ein, welche
jedoch wieder sistiert wurde, da sich eine andere Losung abzeichnete.

Das erste lohnwirk-
same MAB war
politisch gescheitert.

Die solothurnische Losung

Der Regierungsrat beschloss im August 1999, einen neuen Weg zu be-
schreiten, indem er die Qualitédtssicherung und den Leistungsbonus als
potentieller Lohnbestandteil fiir die Lehrerschaft der Volksschule und
des Kindergartens voneinander trennte.

Wie eine Umfrage zeigte, haben bereits 50% der Volksschulen Ele-
mente der Qualititssicherung entwickelt oder sind im Aufbau begriffen,
30% haben ein eigentliches Qualititssicherungssystem entwickelt oder
in Vorbereitung.

So beschloss der Regierungsrat:

- den Aufbau von Geleiteten Schulen im ganzen Kanton zu fordern, die
nach selber festgesetzten Qualitdtssicherungssystemen mit festgeleg-
ten Kriterien, Indikatoren und Standards, mit Selbstevaluationen und
periodischen externen Evaluationen funktionieren.

- Gemeinden ohne Geleitete Schulen werden Schwergewichte der
Qualitatsarbeit durch das Erziehungs-Departement (Inspektorat)
vorgeschrieben.
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— Auf die Beurteilung mit Leistungsbonus vorldufig zu verzichten.

— Den Anspruch auf den Leistungsbonus als Lohnbestandteil von
durchschnittlich 2,5% durch eine Pensenreduktion um eine Lektion
von 30 auf neu 29 Lektionen abzugelten. Damit arbeiten Lehrkrifte
im Vollamt eine Lektion weniger, Lehrkrifte im Teilamt verdienen
bei gleichem Pensum etwas mehr. Der Kantonsrat hat dieser Losung
fiir die Volksschule und den Kindergarten im Miérz 2000 mit grossem
Mehr zugestimmt. Diese Regelung tritt auf Schuljahr 2000/2001 in
Kraft. Der Kanton Solothurn hat somit die Diskussion um eine lohn-
wirksame Leistungsbeurteilung politisch beendet und den Weg fiir
andere Modelle der Qualtétssicherung mit individueller Leistungs-
beurteilung freigemacht.

26 schweizer schule 6/00



	Kein lohnwirksames Beurteilungssystem für die Solothurner Volksschullehrerschaft

